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BISTUM GÖRLITZ

BILANZ ZUM 31.12.2021

A K T I V A 31.12.2021 31.12.2020

EURO EURO

A. ANLAGEVERMÖGEN 

I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 

1. entgeltliche erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 16.773,00 35.070,00

II. SACHANLAGEN

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 2.082.231,00 2.264.808,00
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 679,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 162.897,27 131.606,72
4. Geleistete Anzahlungen 16.584,37 0,00

SUMME II. 2.261.712,64 2.397.093,72

III. FINANZANLAGEN

1. Beteiligungen 125.000,00 125.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 50.389.058,31 49.169.944,39
3. sonstige Finanzanlagen 15.804,00 15.804,00
4. sonstige Ausleihungen 329.773,39 316.959,72

SUMME III. 50.859.635,70 49.627.708,11

SUMME A. 53.138.121,34 52.059.871,83

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. VORRÄTE

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 14.373,28 13.158,35

II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE 
VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

1. Forderungen aus Lieferungen 22.246,33 93.861,84
und Leistungen 

2. Sonstige Vermögensgegenstände 1.639.556,01 1.586.282,11

SUMME II. 1.661.802,34 1.680.143,95

III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN UND SCHECKS 2.892.518,34 2.713.360,11

SUMME B. 4.568.693,96 4.406.662,41

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 392,04 394,48

B I L A N Z S U M M E 57.707.207,34 56.466.928,72

Aktiva Bistum Görlitz

Bilanz zum 31.12.2021
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BISTUM GÖRLITZ

BILANZ ZUM 31.12.2021

P A S S I V A 31.12.2021 31.12.2020

EURO EURO

A. EIGENKAPITAL 

I. Bistumsvermögen 13.927.428,32 14.210.330,90
II. Baurücklagen 2.349.963,26 3.224.397,08
III. Rücklagen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.810.694,00 4.810.694,00
IV. Sonstige zweckgebundene Rücklagen 4.030.151,40 4.030.151,40
V. Bilanzgewinn/-verlust 830.718,35 -282.902,58

Summe A. 25.948.955,33 25.992.670,80

B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES 885.698,00 918.602,00
SACHANLAGEVERMÖGENS

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 26.302.700,00 24.205.929,00
2. Sonstige Rückstellungen 1.744.953,26 1.910.708,04

Summe C. 28.047.653,26 26.116.637,04

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus 720.826,38 117.793,09
Lieferungen und Leistungen 

2. Sonstige Verbindlichkeiten 2.103.418,15 3.320.569,57

SUMME D. 2.824.244,53 3.438.362,66

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 656,22 656,22

B I L A N Z S U M M E 57.707.207,34 56.466.928,72

Passiva Bistum Görlitz

Bilanz zum 31.12.2021
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 2021 2020

EURO EURO
ERTRÄGE

1. Erträge aus Kirchensteuern 4.601.693,17 5.154.564,17

2. Erträge aus Zuweisungen und  Zuschüssen 6.801.257,25 5.088.162,84

3. Spenden und Kollekten 165.673,14 227.787,73

4. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB 268.046,06 197.928,92

5. Sonstige Erträge 991.641,53 539.006,39

Summe (1.-5.) 12.828.311,15 11.207.450,05

AUFWENDUNGEN

6. Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen -5.507.058,27 -5.593.066,00

7. Materialaufwand -59.846,79 -71.858,10

8. Personalaufwand -6.590.762,38 -5.967.776,99

9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, -254.296,61 -243.906,62
Sachanlagen und Forderungen

10. Sonstige Aufwendungen -1.009.769,01 -1.048.717,41

Summe (6.-10.) -13.421.733,06 -12.925.325,12

VERWALTUNGSERGEBNIS -593.421,91 -1.717.875,07

11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens 1.248.042,37 50.990,17

12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.903,07 9.471,98

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 -3.362,66

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -707.239,00 -832.127,00

FINANZERGEBNIS 549.706,44 -775.027,51

15. Jahresfehlbetrag -43.715,47 -2.492.902,58

16. Verlust-/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr -282.902,58 549.938,92

17. Entnahme aus Rücklagen/Bistumsvermögen 1.157.336,40 1.660.061,08

BILANZGEWINN/-VERLUST 830.718,35 -282.902,58

davon Abzinsung Rückstellungen                         
Euro -707.239,00 (Vorjahr Euro -831.707,00)

Gewinn- und
Verlustrechnung

Bistum Görlitz

vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021



7

Anlage 3

Seite 1 von 9 

Bistum Görlitz

Anhang für das Geschäftsjahr 2021 

I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses  

Das Bistum Görlitz ist eine kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts und erstreckt sich 
als Gebietskörperschaft über den südlichen Teil des Landes Brandenburg sowie den östlichen 
Teil des Freistaates Sachsen. Der Bischofssitz ist die Stadt Görlitz. 

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt freiwillig nach den Regelungen des Handelsge-
setzbuches (HGB) für mittelgroße Kapitalgesellschaften. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren. Zur Erhöhung der 
Transparenz wurde die Gewinn- und Verlustrechnung um kirchenspezifische Positionen er-
weitert. 

Soweit für Angaben ein Wahlrecht besteht, diese in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrech-
nung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang 
aufgeführt.  

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

Bei den entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich im 
Wesentlichen um Software. Sie werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig 
linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- / Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen 
aktiviert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer 
des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Sachanlagen werden linear abgeschrieben. 

Zum 01.01.2014 wurden die dem Bistum Görlitz zuzurechnenden Grundstücke erstmals ge-
mäß der vorgelegten Verkehrswert-Gutachten im Sachanlagevermögen aufgenommen. Mit 
Aktivierung zum 01.01.2014 wurde eine durchschnittliche Gebäudenutzungsdauer von 30 Jah-
ren und der zum Stichtag vorhandenen Restnutzungsdauer zu Grunde gelegt. Hiervon ausge-
nommen sind die Kirchengrundstücke und die Pfarrhäuser. Eine Aktivierung im Anlagevermö-
gen erfolgte lediglich zum Erinnerungswert in Höhe von EUR 1,00 für den Grund und Boden, 
sowie EUR 1,00 für die Gebäude (Kirche und Pfarrhaus), weil das wirtschaftliche Eigentum der 
Kirchen und Pfarrhäuser bei den Kirchengemeinden liegt. 

Bei den Sachanlagen werden gem. § 6 Abs. 2 EStG Vermögensgegenstände mit Anschaffungs-
kosten bis zu EUR 250,00 als Aufwand gezeigt und Vermögensgegenstände zwischen EUR 
250,01 und EUR 800,00 im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder bei dauerhafter Wertminderung mit 
niedrigeren beizulegenden Werten am Bilanzstichtag angesetzt. 

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten bewertet.  

Jahresabschluss zum 31. Dezember 

2021 für das Bistum Görlitz
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Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Even-
tuelle Wertminderungen werden in angemessener Höhe durch Bewertungsabschläge berück-
sichtigt.  

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert bewertet. 

Abgrenzungsposten wurden zur korrekten Ermittlung des Periodenergebnisses gebildet, so-
fern Zahlungen bereits für Erträge und Aufwendungen für bestimmte Zeiträume nach dem 
Bilanzstichtag erfolgt sind. 

Die Sonderposten werden gebildet aus Zuwendungen Dritter für getätigte Investitionen in ak-
tivierte Anlagegüter. Der Passivposten wird über die Nutzungsdauer des entsprechenden Ver-
mögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. 

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betreffen die Versorgungsan-
sprüche der Kleriker gemäß can. 281 CIC §§ 1 und 2. Diese Pensions- und Beihilferückstellun-
gen werden unter Anwendung des Anwartschaftsbarwertverfahrens auf Grundlage eines ver-
sicherungsmathematischen Gutachtens ermittelt. Die Berechnung wurde mit Hilfe der Richt-
tafeln 2018 G der HEUBECK AG Köln mit dem aktuell von der Deutschen Bundesbank veröf-
fentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz von 1,87% (Vj. 2,3%) für die Pensionsrückstellun-
gen und von 1,35% (Vj. 1,6%) für die Beihilferückstellungen durchgeführt. Es wurde wie im 
Vorjahr eine Renten- bzw. Kostendynamik von 2,0% für die Pensionsverpflichtungen und von 
3% für die Beihilfeverpflichtungen unterstellt.  

Zum 31. Dezember 2021 waren die zukünftigen Leistungen an 20 Versorgungsanwärter und 
16 Versorgungsempfänger abzubilden. Aufgrund der anstehenden Umstellung der Besol-
dungs- und Versorgungsordnung wurde der Ruhegehaltssatz für alle derzeit aktiven Geistli-
chen von 75,0% auf 71,75% abgesenkt. 

Bei der Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G mit einem 7-jahresdurchschnittlichen Zinssatz 
von 1,35 % der Deutschen Bundesbank würde sich zum 31. Dezember 2021 vor Saldierung 
eine Pensionsrückstellung in Höhe von TEUR 23.578 (Bilanzansatz TEUR 21.295) ergeben. Für 
den sich somit ergebenden Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 2.283 sieht das Handels-
recht eine Ausschüttungssperre vor. 

Die Beihilfeverpflichtungen wurden gemäß Gutachten mit einen Bilanzansatz von TEUR 
5.008 bewertet. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-
pflichtungen. Sie werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendi-
gen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der ver-
gangenen sieben Jahre abgezinst. 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. 
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III. Erläuterungen zur Bilanz

Die gesamten Anschaffungskosten, die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Abschreibungen 
und Zuschreibungen des Geschäftsjahres sowie die kumulierten Abschreibungen je einzelnen 
Posten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel, der als Beilage zum An-
hang beigefügt ist. 

Das Bistum hält keine Beteiligungen von mehr als 20 % am Nennkapital eines Unternehmens. 

Das Bistum Görlitz hält zum Bilanzstichtag mehr als 10% der Anteile an inländischen Invest-
mentvermögen. Bei den Spezial-Anlageinvestmentfonds handelt es sich um Wertpapierfonds 
mit internationaler Ausrichtung. 

Fonds Anlageziel Wert der 
Anteile zum 
31.12.2021 

Differenz 
zum 
Buchwert 

Ausschüttung 
im 
Geschäftsjahr 

tägliche 
Rückgabe 
möglich 

  TEUR TEUR TEUR  
BG-Dach- 
Universal-
Fonds 

Vermögens- 
anlage 

59.686,7 11.657,5 1.198,8 ja 

 

In den sonstigen Finanzanlagen werden Goldbestände aktiviert. Darlehen an eigene Kirchen-
gemeinden und Dritte werden unter den sonstigen Ausleihungen bilanziert. 

Umlaufvermögen 

Die Vorräte beinhalten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der Bildungshäuser. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu ei-
nem Jahr. 

Das Eigenkapital wird um den Jahresfehlbetrag gemindert. 

Der Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens in Höhe von 
TEUR 885,7 stellt einen Gegenposten zum Anlagevermögen dar. Er betrifft Investitionszu-
schüsse für die Bildungshäuser. 

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 2021 2020 
 TEUR TEUR 
KZVK 295,9 303,0 
Strukturbeitrag 700,0 700,0 
Kirchensteuerclearing 239,0 68,9 
ausstehender Urlaub/ Mehrarbeit/ sonstige Personalrückst. 83,0 105,6 
Investitionsverpflichtungen 378,0 680,4 
Sonstige 49,1 52,8 
Gesamt 1.745,0 1.910,7 
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Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Ver-
bindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag und auch im Vorjahr nicht mehr als ein Jahr. 

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 106,0 
(Vj. TEUR 105,0) sowie bereits zugesagte, aber noch nicht ausgezahlte Investitionszuschüsse 
(TEUR 1.249,0) an Kirchengemeinden und sonstige kirchliche Einrichtungen enthalten. 

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert. 
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Haftungsverhältnisse

Die Bürgschaftsverpflichtung beträgt TEUR 250,0. 

Mit einer Inanspruchnahme aus der Bürgschaftsverpflichtung ist derzeit nicht zu rechnen, da 
der Schuldner als solvent eingestuft wird. 

Das Bistum Görlitz ist mit anderen Bistümern Deutschlands Gewährträger der Kirchlichen Zu-
satzversorgungskasse des Verbands der Diözesen Deutschlands, Köln (KZVK). Insoweit besteht 
eine Einstandspflicht bei Zahlungsunfähigkeit der KZVK. Eine Inanspruchnahme des Bistums 
aus dieser Gewährträgerverpflichtung ist derzeit unwahrscheinlich. Zwar weist die KZVK in der 
zuletzt veröffentlichten Bilanz eine Kapitaldeckungslücke aus, sie hat aber bereits Maßnah-
men ergriffen, um ihre wirtschaftlichen Verhältnisse zu stabilisieren (Beitragserhöhungen für 
die Versicherten, Finanzierungsbeiträge der Mitglieder). 

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern aus Altersversorgungsver-
pflichtungen bestehen bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse KZVK in Köln. Diese Zusa-
gen werden durch entsprechendes Deckungsvermögen der KZVK, laufende Beiträge und zu-
sätzliche Mehr-/Finanzierungsbeiträge der beteiligten Unternehmen vollständig finanziert. 
Ein Risiko der Inanspruchnahme besteht in Höhe einer eventuellen Deckungslücke. Die auf das 
Bistum entfallende finanzökonomische Deckungslücke zum 31.12.2021 beträgt TEUR 295,9. 

Gemäß § 1 Abs. 1 S. BetrAVG besteht für das Bistum eine Einstandspflicht als Arbeitgeber. Bei 
eventuellen späteren Leistungskürzungen durch die Versorgungskasse KZVK gegenüber den 
Arbeitnehmern des Bistums besteht die Verpflichtung, dafür einzustehen, dass die den Bis-
tumsmitarbeitern zugesagten Alterszusatzversorgungsleistungen erbracht werden. Eine kon-
krete Inanspruchnahme aus dieser Einstandspflicht als Arbeitgeber ist aufgrund der Umlage-
finanzierung der Zusatzversorgungskasse als gering einzuschätzen. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Darüber hinaus bestehen im geschäftsüblichen Umfang diverse Liefer- und Leistungsverpflich-
tungen, die innerhalb eines Jahres kündbar sind. 

Verschiedene kirchliche Körperschaften im Bistum Görlitz sind faktisch von jährlichen Zu-
schüssen des Bistums abhängig (Kirchengemeinden, DiCV etc.), um ihren Geschäftsbetrieb 
aufrechtzuerhalten. Im Rahmen der Haushaltsplanung für 2022 hat das Bistum Zuschüsse an 
solche Körperschaften in Höhe von TEUR 3.498,1 veranschlagt. Die zu erwartenden Zuschüsse 
des Bistums sind bei diesen Körperschaften wesentlicher Bestandteil ihrer Finanzplanung und 
in vielen Fällen Grundlage ihrer Fortführungsfähigkeit. Das Bistum sieht sich faktisch, nicht 
rechtlich, zur Zahlung dieser Zuschüsse verpflichtet. 
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IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die wesentlichen Ertragsquellen für das Bistum Görlitz sind die Erträge aus Kirchensteuern 
und aus Zuweisungen und Zuschüssen, für die gemäß § 265 Abs. 5 S. 2 HGB selbständige Pos-
ten in der Gewinn- und Verlustrechnung gebildet wurden. 

Die Erträge aus Kirchensteuern setzen sich aus Kircheneinkommensteuer, Kirchenlohnsteuer 
und Kirchensteuer auf die Abgeltungssteuer, vermindert um die Hebegebühr der Finanzämter 
und die Zahlungen aufgrund des Clearingverfahrens (Ertragsminderungen) zusammen. Das 
Clearing ist ein interdiözesanes Verrechnungsverfahren, das Unterschiede zwischen dem 
Wohnsitz des Steuerpflichtigen und dem Betriebsstättenfinanzamt seines Arbeitgebers aus-
gleicht. Aufgrund dessen erfolgt die endgültige Abrechnung der Kirchenlohnsteuer mit einem 
zeitlichen Verzug von derzeit vier Jahren. 

Die Erträge aus Kirchensteuern belaufen sich auf TEUR 4.601,7 (Vj. TEUR 5.154,6). Während 
sich die Kirchensteuereinnahmen auf TEUR 8.298,2 belaufen (Vj. TEUR 7.870,2) und sich von 
den pandemiebedingten Verwerfungen erholten, minderten die Anpassungen bei den Clea-
ringzahlungen in Höhe von TEUR 3.696,5 (Vj. TEUR 2.715,6) das Kirchensteueraufkommen. 

In den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind u.a. Erträge aus dem Strukturbeitrag 
(TEUR 4.503,9/ Vj. TEUR 3.885,8), Staatsleistungen der Länder Sachsen und Brandenburg 
(TEUR 637,5/ Vj. TEUR 633,8) sowie ein außerordentlicher Zuschuss des Bischöflichen Stuhls 
(TEUR 1.000,0) für die Innensanierung der St. Jakobus-Kathedrale enthalten. 

In den Umsatzerlösen nach § 277 Abs. 1 HGB sind die wirtschaftlichen Aktivitäten der Bil-
dungshäuser und Mieterträge ausgewiesen. 

Die sonstigen Erträge enthalten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Verbindlich-
keiten für geplante aber nicht umgesetzte Baumaßnahmen (TEUR 351,6), aus der Rückzahlung 
nicht in Anspruch genommener Investitionszuwendungen (TEUR 188,0) sowie aus der Rück-
zahlung zu viele gezahlter Zuschüsse an den Caritasverband für die Schwangerschaftsbera-
tungsstellen (TEUR 10,4). Darüber hinaus sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
und sonstige neutrale Erträge enthalten. 

Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen betreffen Zuschüsse zur Finanzierung 
der Kirchengemeinden und Dritter, Bauzuschüsse und sonstige Zuweisungen. 

Im Personalaufwand sind alle Personalkosten für die Geistlichen und angestellten Mitarbeiter 
erfasst. 

Auf Löhne und Gehälter entfallen TEUR 3.715,2 (Vj. TEUR 4.063,3), auf soziale Abgaben und 
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen TEUR 2.875,6 (Vj. TEUR 1.904,5), 
davon für Altersversorgung TEUR 2.090,2 (Vj. TEUR 903,2). 

In den sonstigen Aufwendungen sind Kosten der Hausbewirtschaftung und sonstige betriebli-
che Aufwendungen sowie periodenfremde Aufwendungen (TEUR 7,6) ausgewiesen. 

In den Erträgen aus den Wertpapieren sind Ausschüttungen aus dem Spezialfonds von TEUR 
1.198,8 enthalten. Im Vorjahr wurden die Erträge thesauriert und nicht als Ertrag angezeigt. 
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Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten die Abzinsung der Pensionsrückstellungen 
(TEUR 439,1) und der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen (TEUR 268,1). 

 

V. Sonstige Angaben 

Im Jahresdurchschnitt waren 84 Mitarbeiter/-innen im Bistum beschäftigt. 

Die durchschnittlich im Geschäftsjahr besetzten Stellen  getrennt nach Gruppen betragen: 

 Stellen 2021 Stellen 2020 
Geistliche und Priesteramtskandidaten 25,67 25,00 
Diakone im Hauptberuf 1,18 1,09 
Ordensangehörige 6,30 6,33 
Lehrkräfte und Pädagogen 2,15 2,07 
Kantoren u.a. 1,20 1,00 
Gemeindereferenten 11,08 10,57 
Gemeindeassistenten 1,16 0,16 
Verwaltungsanstellte 21,47 21,57 
Mitarbeiter/innen Bildungsträger 15,06 15,30 

 

Bistumsleitung 

Seit 28. August 2011 ist seine Exzellenz Herr Wolfgang Ipolt als Bischof von Görlitz im Amt. 

Gemäß can. 1276 CIC hat der Bischof gewissenhaft die Verwaltung des gesamten Kirchenver-
mögens auf dem Gebiet seines Bistums zu überwachen. In diesem Sinne obliegt ihm die Ver-
waltung des Bistumsvermögens. 

Am 1. September 2012 ist Dr. Alfred Hoffmann zum Generalvikar und damit zum Stellvertreter 
des Bischofs von Görlitz ernannt worden. In dessen Nachfolge ernannte Herr Bischof Ipolt zum 
17. April 2022 Herr Markus Kurzweil zu seinem Generalvikar. Das Bistum wird durch den Bi-
schof von Görlitz oder den Generalvikar vertreten (§ 27 KiVVG). Die Angabe der Bezüge der 
Bistumsleitung unterbleibt mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.  
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Diözesanvermögensverwaltungsrat 

Dem Diözesanvermögensverwaltungsrat des Bistums Görlitz obliegen die Aufgaben gemäß 
can. 492 § 1 CIC. 

Gemäß § 1 seiner Ordnung gehören dem Diözesanvermögensverwaltungsrat an: 

- der Bischof oder ein von ihm Beauftragter als Vorsitzender 
- der Generalvikar 
- vier Gläubige aus dem Bistum, die in wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen erfahren sind 

und sich durch Integrität auszeichnen, sie werden vom Bischof frei ernannt. 
Dies sind: 
Herr Toni Kockert 
Frau Kathrin Rauhut 
Frau Ingrid Wilkowski 
Herr Thomas Zenker 

Kirchensteuerrat 

Der Kirchensteuerrat, ein Gremium aus Laien und Priestern, setzt die Höhe des Hebesatzes 
der Bistumskirchensteuer und die damit verbundenen Regelungen zusammen mit dem Bi-
schof fest, legt ggf. Rahmenbedingungen für die Erhebung der Ortskirchensteuer fest und be-
stimmt die Höhe von Zuweisungen von Kirchensteuermitteln an die Kirchengemeinden. Wei-
terhin wirkt er bei der Aufstellung des Haushaltsplanes des Bistums und der Prüfung der Jah-
resrechnung mit, ebenso obliegt ihm die Mitwirkung bei der Entscheidung über Anträge auf 
Erlass und Stundung der Kirchensteuer. 

Gemäß § 1 der Satzung des Kirchensteuerrates gehören dem Kirchensteuerrat an: 

Vorsitzender: Generalvikar Markus Kurzweil ab 17.04.2022 
 Generalvikar Dr. Alfred Hoffmann bis 16.04.2022 
Ökonomin des Bistums: Regina Pätzold 
Mitglied Diözesanvermögensverwaltungsr. Ingrid Wilkowski 
Mitglied des Konsultorienkollegiums Pfarrer Ansgar Florian 
Mitglied des Priesterrates Pfarrer Marko Dutzschke ab 10.03.2021 
 Pfarrer Udo Jäkel bis 09.03.2021 
Mitglied des Katholikenrates Ute Mittermaier 
aus jedem Dekanat zwei Laien Klaus Reinecke, Dek. Cottbus-Neuzelle 
 Thomas Wilke, Dek. Cottbus-Neuzelle 
 Kerstin Wiedemann, Dek. Görlitz-Wittichenau 

Monika Sälzer, Dek. Görlitz-Wittichenau 
Thomas Hettwer, Dek. Lübben-Senftenberg 
Frank Schulz, Dek. Lübben-Senftenberg 

Honorar Abschlussprüfer 

Für das Rechnungsjahr 2021 wurden für die externe Jahresabschlussprüfung TEUR 28,0 (Vj. 
TEUR 25,0) sowie für die Steuerberatung TEUR 3,0 und die Prüfung der Corona-Überbrü-
ckungshilfen TEUR 6,6 zurückgestellt. 
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Ergebnisverwendung

Die Bistumsleitung schlägt vor, den Bilanzgewinn von 830.718,35 den Rücklagen zuzuführen. 

 

Görlitz, den 22. August 2022 

 

 

Markus Kurzweil Regina Pätzold 
Generalvikar Ökonomin 
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 

I. Grundlagen des Bistums Görlitz 

1. Allgemeines 

Das Bistum Görlitz ist nach kanonischem Recht eine öffentliche juristische Person und ist 
staatskirchenrechtlich als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert. Die Leitung des 
Bistums Görlitz obliegt dem Bischof Wolfgang Ipolt, der auch die volle Jurisdiktion im Bistum 
Görlitz besitzt. Vertreter des Bischofs ist Generalvikar Markus Kurzweil. Generalvikar Kurzweil 
wurde mit Wirkung vom 17. April 2022 durch Bischof Wolfgang Ipolt zum Generalvikar er-
nannt. Zuvor hatte dieses Amt seit 1. September 2012 Generalvikar Dr. Alfred Hoffmann inne. 

Das Bistum Görlitz entspricht dem Gebiet des Erzbistums Breslau, das 1945 westlich der Oder-
Neiße-Grenze lag. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Gebiet vom Erzbistum Breslau 
abgetrennt, sodass in Görlitz eine neue Kirchenleitung aufgebaut werden musste, die zunächst 

tur und 1994 zum Bistum erhoben. 

Das südliche Drittel des Bistums Görlitz gehört zum Freistaat Sachsen, die nördlichen zwei 
Drittel gehören zum Land Brandenburg. Bischofssitz ist die an der Neiße gelegene Stadt Gör-
litz. Das Bistum umfasst eine Fläche von ca. 9.700 Quadratkilometern. Das Bistum gliedert sich 
in die Dekanate Görlitz-Wittichenau, Cottbus-Neuzelle sowie Lübben-Senftenberg. 

Mit 29.623 Katholiken  bei einer Einwohnermeldezahl von 676.860  ist das Bistum ein typi-
sches Diasporabistum mit einem Anteil von 4,4 % Katholiken an der Gesamtbevölkerung.  

Schutzpatronin des Bistums ist die Hl. Hedwig von Schlesien. 

Der Gesamtjahresabschluss des Bistums Görlitz umfasst folgende Einrichtungen/ Sonderver-
mögen des Bistums Görlitz: 

- Pastoral- und Vermögenshaushalt 
- Pensionsfonds  
- St. Wenzeslaus-Stift; Familienerholungsstätte und Tagungshaus, Jauernick 
- Don-Bosco-Haus, Jugendbildungsstätte, Neuhausen 
- Jugendseelsorge, Cottbus 
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2. Jahresstatistik 2021 

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den Erhebungsstichtag 31. Dezember 2021. 

  2021 2020 2019 2018 2017 
Katholikenzahl          
Bistum Görlitz 29.623 29.790 29.621 29.671 29.466 
Brandenburg 14.319 14.536 14.596 14.709 14.770 
Sachsen 15.304 15.254 15.025 14.962 14.696 
Gottesdiensteilnehmer 3.065 3.764 5.087 4.975 5.510 
in Prozent 10,35% 12,60% 17,20% 16,70% 18,70% 
Taufen 134 141 189 203 221 

davon Erwachsene (14+) 
 

9 8 11 5 17 
Brandenburg 47 57 69 72 82 
Sachsen 87 84 120 131 139 
Erstkommunionen 188 165 204 202 208 
Firmungen 174 60 145 114 140 
Trauungen 32 25 55 55 63 
Eintritte 3 13 6 4 5 
Wiederaufnahmen 4 9 7 4 7 
Austritte 254 186 226 215 164 
Brandenburg 142 108 126 129 92 
Sachsen 112 78 100 86 72 
Bestattungen 251 263 226 238 241 
Pfarreien 16 16 16 17 17 
   in Brandenburg 11 11 11 12 12 
   in Sachsen 5 5 5 5 5 
Dekanate  3 3 3 3 3 

 

II. Wirtschaftsbericht 

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Trotz andauernder Pandemiesituation wuchs im Jahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt um 2,8% 
im Vergleich zum Vorjahr. Noch im Vorjahr ging die Wirtschaftsleistung Deutschlands nach 
zehn Jahren Wirtschaftswachstum in Folge erstmals deutlich zurück. Grund dafür waren die 
Auswirkungen der Corona-Krise und der damit einhergehende Shutdown der Wirtschaft. 

Die Bruttowertschöpfung stieg 2021 im Verarbeitenden Gewerbe deutlich um 4,4% gegen-
über dem Vorjahr. Auch die meisten Dienstleistungsbereiche verzeichneten gegenüber 2020 
merkliche Zuwächse. So nahm die Wirtschaftsleistung der Unternehmensdienstleister, zu de-
nen Forschung und Entwicklung, Rechts- und Steuerberater sowie Ingenieurbüros zählen, um 
5,4% zu. Im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe fiel 
das Wirtschaftswachstum aufgrund der anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen 
mit einem Plus von 3,0% etwas verhaltener aus. Lediglich im Baugewerbe, in dem die Corona-
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Pandemie im Jahr 2020 keine sichtbaren Spuren hinterlassen hatte, ging die Wirtschaftsleis-
tung 2021 gegenüber 2020 leicht um 0,4% zurück. 

Trotz der Zuwächse im Jahr 2021 hat die Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsberei-
chen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. So lag die Wirtschaftsleistung im Verar-
beitenden Gewerbe 2021 noch 6,0% unter dem Niveau von 2019. Die sonstigen Dienstleister, 
zu denen neben Sport, Kultur und Unterhaltung auch die Kreativwirtschaft zählt, waren be-
sonders stark durch die anhaltende Corona-Pandemie beeinträchtigt. Hier lag die preisberei-
nigte Bruttowertschöpfung 2021 sogar noch 9,9% unter dem Vorkrisenniveau. Im Bereich Öf-
fentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit wurde der Rückgang der Wirtschaftsleistung 
aus dem Krisenjahr 2020 im Jahr 2021 nahezu kompensiert. Der Bereich Information und Kom-
munikation konnte sich in der Pandemie behaupten und seine Wirtschaftsleistung im Ver-
gleich zu 2019 merklich steigern. 1 

Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2021 um 3,1% (Vj. 
0,5%). Ausschlaggebend waren vor allem die hohen monatlichen Inflationsraten im 2. Halbjahr 
2021.2 

Die Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen schwankten im Laufe des 
Jahres 2021 zwischen  0,3% und 0,0%. 3 Die Lage an den Kapitalmärkten ist nach wie vor von 
einem niedrigen Zinsniveau geprägt. Der führende deutsche Aktienindex DAX schloss am 31. 
Dezember 2021 mit 15.885 Zählern und damit um 2,16 Punkte höher als gegenüber dem 
Schlussstand des Vorjahres. 4 

Während das Bruttoinlandsprodukt in Sachsen 2021 gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt 
um 2,5% wuchs und damit nur leicht hinter der Entwicklung in Deutschland zurückblieb (2,8%) 
war die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in Brandenburg 2021 mit einem Plus von 
0,9% deutlich schwächer. 5 

Die Tätigkeiten des Bistums werden zu weniger als 50% aus Kirchensteuermitteln der Gläubi-
gen finanziert. Im Vergleich zu vielen anderen deutschen Diözesen, in denen die Kirchensteu-
ereinnahmen den weitaus überwiegenden Teil der Gesamteinnahmen ausmachen, verfügt 
das Bistum Görlitz damit nur über eine deutlich geringere eigene Kirchensteuerkraft. Für die 
Höhe des Kirchensteueraufkommens stellen insbesondere die Lohn- und Einkommensteu-
erentwicklung, der demografische Wandel in Sachsen und Brandenburg sowie ggf. Änderun-
gen des Steuerrechts wichtige Einflussfaktoren dar. 

Ohne die deutlich gestiegenen Clearingzahlungen hatten die voraus beschriebenen gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt positive Auswirkungen auf die Kirchensteu-
ereinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Das Lohnsteueraufkommen in Deutschland ist im Jahr 
2021 im Vergleich zum Vorjahr um 4,4%, das Einkommensteueraufkommen im gleichen Zeit-
raum um 22,7% gestiegen. Das Lohnsteueraufkommen in Brandenburg ist 2021 im Vergleich 

                                                           
1 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_020_811.html 
2 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_025_611.html 
3 Vgl. Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen, abrufbar unter: https://www.bundesbank.de/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken 
4 Vgl. DAX Jahres-Schlusskurse, abrufbar unter https://www.boerse.de/historie-kurse/DAX/DE0008469008 
5 https://www.statistikportal.de/de/vgrdl/ergebnisse-laenderebene/bruttoinlandsprodukt-bruttowertschoepfung/bip 
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zum Vorjahr um 4,0% und das Einkommensteueraufkommen um 40,8% gestiegen. In Sachsen 
stieg das Lohnsteueraufkommen im Vergleich zum Vorjahr um 3,9% und das Einkommensteu-
eraufkommen um 36,5%.6 

2. Jahresverlauf und Lage des Bistums Görlitz 

Die Bilanzsumme des Bistums Görlitz erhöhte sich von TEUR 56.466,9 im Jahr 2020 auf TEUR 
57.707,2. 

Der nach den Regeln des Handelsgesetzbuches erstellte Jahresabschluss für 2021 weist ein 
negatives Jahresergebnis in Höhe von TEUR -43,7 aus. 

Ursache hierfür sind im Wesentlichen der Rückgang der Erträge aus Kirchensteuern und er-
höhter Personalaufwand aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Zuführungen zu 
den Pensionsrückstellungen. 

Das Finanzergebnis begünstigt das Jahresergebnis in Höhe von TEUR 549,7 (Vj. TEUR -775,0). 
Für das Jahr 2021 erfolgten Ausschüttungen aus dem Spezialfonds (TEUR 1.198,8) im Vorjahr 
wurden diese thesauriert und nicht als Erträge verbucht. 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bistums Görlitz war auch im Jahr 2021 geordnet. 

2.1. Vermögenslage 

Das Anlagevermögen des Bistums Görlitz beziffert sich zum 31. Dezember 2021 auf TEUR 
53.138,1 (Vj. TEUR 52.059,9). Das entspricht 92,1% der Bilanzsumme (Vj.: 92,2%). Innerhalb 
des Anlagevermögens dominieren die Finanzanlagen mit 95,7 Prozent (Vj. 95,3 Prozent). 

Das Umlaufvermögen stellt sich in etwa auf Vorjahresniveau ein. 

Das Eigenkapital hat sich um den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von TEUR -43,7 reduziert und 
beträgt TEUR 25.949,0 (Vj. 25.992,7). Die Eigenkapitalquote beträgt 45,0% (Vj. 46,0%). 

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus Bistumsvermögen TEUR 13.927,4 (Vj. TEUR 
14.210,3) und zweckgebundenen Rücklagen TEUR 12.021,6 (Vj. TEUR 11.782,4). Diese umfas-
sen Bauerhaltungsrücklagen und sonstige Rücklagen. 

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen stiegen aufgrund der versi-
cherungsmathematischen Gutachten zum Stichtag 31.12.2021 um TEUR 2.096,8 auf TEUR 
26.302,7. Die sonstigen Rückstellungen sind mit TEUR 1.744,9 um TEUR 165,7 niedriger als im 
Vorjahr (TEUR 1.910,7). Dies ist vorrangig auf den Abbau der Rückstellungen für die Innensa-
nierung der St. Jakobus-Kathedrale zurückzuführen. 

                                                           
6 Vgl. Statistisches Bundesamt. Fachserie 14 Reihe 4, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html 
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Die Verbindlichkeiten (TEUR 2.824,2; Vj. TEUR 3.438,4) nehmen ebenfalls ab. Der Rückgang 
resultiert im Wesentlichen aus der Verminderung der Verbindlichkeiten für Baumaßnahmen. 

Die Niedrigzinsphase blieb auch in 2021 unverändert und hatte Auswirkungen auf die bilanzi-
elle Bewertung der Versorgungsverpflichtungen aufgrund erneut gesunkener Abzinsungssätze 
der Deutschen Bundesbank gemäß § 253 Abs. 2 HGB 

2.2. Finanzlage 

Zum Stichtag 31.12.2021 betrugen die liquiden Mittel TEUR 2.892,5 (Vj. TEUR 2.713,4). Die 
Liquidität des Bistums Görlitz war ganzjährig gesichert. 

Allen Zahlungsverpflichtungen wurde pünktlich entsprochen und vereinbarte Skonti konnten 
entsprechend genutzt werden. 

Größere Investitionen in Sachanlagen wurden nicht getätigt. Die Minderung der Verbindlich-
keiten belastet den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. 

2.3. Ertragslage 

Die wesentlichen Erträge entwickelten sich wie folgt: 

Das Kirchensteueraufkommen vor Clearing betrug im Geschäftsjahr 2021 TEUR 8.298,2 (Vj. 
TEUR 7.870,1) Davon entfallen TEUR 7.257,2 (Vj. TEUR 7.227,9) auf die Kirchenlohnsteuer, 
TEUR 853,4 (Vj. 534,0) auf die Kircheneinkommensteuer und TEUR 187,6 (Vj. TEUR 108,2) auf 
die Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer für Finanzerträge. 

Innerhalb der Erträge aus Kirchensteuern ist das Lohnsteueraufkommen im Bistum Görlitz ge-
genüber dem Vorjahr um 0,4 % gestiegen. Im Vergleich zum Lohnsteueraufkommen in 
Deutschland (+ 4,4 %) und in Sachsen (+ 3,9%) bzw. Brandenburg (+4,0%) bleibt die Entwick-
lung im Bistum hinter der auf staatlicher Seite zurück. 

Das Aufkommen der Kircheneinkommensteuer erhöhte sich um 59,7 % und liegt damit sowohl 
über der Entwicklung auf Bundesebene (+ 22,7 %) als auch über der auf Länderebene (Bran-
denburg + 40,8%; Sachsen + 36,5 %). Aufgrund des relativ geringen Gesamtbetrages verzeich-
net diese Steuerart im Bistum Görlitz jedoch häufig erhebliche Verwerfungen, sodass die Ent-
wicklung nur bedingt aussagekräftig ist. 

Im Rahmen des interdiözesanen Kirchenlohnsteuerclearings ergab sich für das Bistum eine 
Zahlungsverpflichtung aus der Clearing-Jahresanpassung 2020 i. H. v. TEUR 197,9 (Vj. TEUR 
192,8) sowie eine weitere Zahlungsverpflichtung aus der endgültigen Clearingabrechnung für 
2017 i. H. v. TEUR 411,5 TEUR (im Vj. Zahlungsanspruch von TEUR 94,6). Für 2021 wurden 
Clearing-Vorauszahlungen i. H. v. TEUR 2.917,0 (Vj. TEUR 2.617,4) geleistet. 
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Der Rückgang der Erträge aus Kirchensteuern um TEUR 552,9 resultiert aus der Zunahme der 
Kirchensteuern (+ TEUR 333,4) und dem Anstieg der Verpflichtungen aus Clearing (+ TEUR 
886,3) 

Der in den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen ausgewiesenen Anteil des Bistums Gör-
litz am Strukturbeitrag, der über den VDD bereit gestellten Finanzhilfe der anderen Bistümer, 
betrug 2021 TEUR 4,460,0 (Vj. TEUR 3.835,9). 

Auf der Grundlage der Staatskirchenverträge erhielt das Bistum Görlitz Staatsleistungen i. H. 
v. TEUR 637,5 (Vj. TEUR 633,8). Davon entfielen auf den Freistaat Sachsen TEUR 377,8 (Vj. 
TEUR 372,6) und auf das Land Brandenburg TEUR 309,7 (Vj. TEUR 311,2). 

Darüber hinaus ist der Anstieg der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen auf eine außer-
ordentliche Zuwendung des Bischöflichen Stuhls Görlitz in Höhe von TEUR 1.000,0 für die In-
nensanierung der St. Jakobus-Kathedrale zurückzuführen. 

Der Anstieg der Umsatzerlöse (TEUR 268,0; Vj. TEUR 197,9) resultiert vor allem aus einer po-
sitiven Entwicklung der Erlöse in den Bildungshäusern nach den Corona-bedingten Einbrü-
chen.  

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse blieben mit TEUR 5.507,1 (Vj. TEUR 
5.593,1) nahezu unverändert. Enthalten sind wiederum außerordentliche Zuweisungen für die 
Innensanierung der St. Jakobus-Kathedrale sowie für den Klosterneubau des Zisterzienserpri-
orates Neuzelle e.V. (TEUR 1.981,4; Vj. TEUR 2.250,0) 

Die Personalaufwendungen des Bistums Görlitz steigen um TEUR 623,0 gegenüber dem Vor-
jahr auf TEUR 6.590,8 (Vj. TEUR 5.967,8). Grund sind die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen 
Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. 

Die Abschreibungen bleiben im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert und 
lagen bei TEUR 254,3 (Vj. TEUR 243,9). 

Der Materialaufwand (TEUR 59,8; Vj. TEUR 71,9) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwen-
dungen (TEUR 1.009,8; Vj. TEUR 1.048,7) haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig 
verändert. 

Im Ergebnis stellt sich im Geschäftsjahr 2021 der Jahresfehlbetrag von TEUR 43,7 ein. Das Ist-
Ergebnis ist damit deutlich positiver als der Planansatz von TEUR  2.644,3. Insbesondere au-
ßerordentliche Erträge sowie geringere Personal- und Sachkosten gegenüber dem Planansatz 
begünstigten die Ertragslage des Bistums im Ist-Ergebnis. 

2.4. Finanzergebnis 

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Erträgen aus Wertpapieren, sonstigen Zinsen und ähn-
lichen Erträgen, Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen und ähnlichen Aufwendun-
gen zusammen. 
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Der überwiegende Teil des Finanzvermögens wird in einem Spezialfonds geführt; Ausschüt-
tungen erfolgten in 2021 in Höhe von TEUR 1.198,8. Im Vorjahr wurde keine Ausschüttung 
vorgenommen. 

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen i. H. v. TEUR 707,2 (Vj. TEUR 832,1) beinhalten aus-
schließlich Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen. 

2.5 Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

Als Diasporabistum mit einem Katholikenanteil von 4,4% bezieht das Bistum Görlitz weniger 
als die Hälfte seiner Einnahmen aus dem eigenen Kirchensteueraufkommen. Die Kirchen-
steuer als Annexsteuer zur Einkommensteuer bewirkt, dass alle Kirchenmitglieder bei der Be-
steuerung gleichbehandelt werden. Die Besteuerung erfolgt nach wirtschaftlicher Leistungs-
fähigkeit. Die Kirchensteuerzahler tragen ihren Teil zur Finanzierung der Aufgaben des Bistums 
Görlitz bei. 

Der Strukturbeitrag Ost als Finanzhilfe der anderen Bistümer beläuft sich auf 34,8% der Ge-
samterträge (ohne Finanzerträge). Mit Hilfe dieser Unterstützung ist es möglich, kirchliches 
Leben auf dem Gebiet des Bistums Görlitz zu gestalten. Die Staatsleistungen machen rund 
5,4% der Gesamterträge (ohne Finanzerträge) aus. In Relation zu den eigenen Kirchensteuer-
einnahmen (inkl. Clearing) hat der Strukturbeitrag einen Anteil von fast 97 % und die Staats-
leistungen von knapp 15%. Damit wird deutlich, dass diese Einnahmen für den Fortbestand 
des Bistums Görlitz von grundlegender Bedeutung sind. 

Die kirchliche Arbeit geschieht  neben ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitenden  durch 
hauptamtlich tätige Menschen. Gemeinsam engagieren sich die Menschen für die Verkündi-
gung der frohen Botschaft, das gottesdienstliche Leben und die Seelsorge, für den Dienst am 
Nächsten, für Bildung und Beratung. Diese Arbeit ist außerordentlich personalintensiv. Dies 
spiegelt sich in den Personalaufwendungen wieder. Der Personalaufwand entspricht 51,3 % 
des Gesamtertrages (Vj. 53,0 %). Hinzu kommt, dass die Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse an die Kirchengemeinden, Verbände und andere kirchlichen Empfänger diese erst 
in die Lage versetzt, Personal zu beschäftigen und zu entlohnen. Ohne es exakt beziffern zu 
können, dürfte unter Berücksichtigung dieses Aspekts die Personalaufwandsquote mindes-
tens bei 75% liegen.Neben der Gestaltung und Erfüllung der drei kirchlichen Grundaufträge 
Verkündigung (Martyria), Feier der Gottesdienste (Liturgia) und Dienst am Nächsten (Diako-
nia) beteiligt sich die Kirche an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens und möchte den 
Menschen in der Gemeinschaft der Kirche eine Heimat geben. 

Für all diese Aufgaben ist der Erhalt von Kirchen, anderer kirchlicher Gebäude und Liegen-
schaften ein wichtiger Baustein, denn es braucht Räume, in denen sich Menschen begegnen 
können. 

Das Bistum Görlitz und die Kirchengemeinden besitzen eine Vielzahl an Gebäuden und Grund-
stücken. Sie dienen weitest gehend direkt der kirchlichen Arbeit. Der weitaus größte Teil der 
Immobilien bringt keinen wirtschaftlichen Ertrag. 
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Die Kirchengemeinden finanzieren ihre Aktivitäten größtenteils aus Zuweisungen und Zu-
schüssen des Bistums, dies betrifft vor allem auch die Kosten im Zusammenhang mit den Bau-
lasten. 

Hinsichtlich der statistischen Zahlen sei auf Abschnitt 2 hingewiesen. 

Aufgrund des Zuzugs insbesondere polnischer Katholiken konnte der Rückgang der Mitglie-
derzahlen in Folge der demografischen Entwicklung und von Kirchenaustritten bislang kom-
pensiert werden. 

Dennoch werden die demografische Entwicklung sowie Kirchenaustritte die Entwicklung der 
Mitgliederzahlen langfristig negativ beeinflussen. Darüber hinaus werden abnehmende Zah-
len bei den Taufen zu weniger Mitgliedern und damit zu einem Rückgang des Kirchensteuer-
aufkommens führen. 

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

Das Bistum Görlitz verzeichnet seit Jahren eine sinkende Zahl von Taufen und darüber hinaus 
eine deutlich steigende Zahl von Sterbefällen. Hinzu kommen die Kirchenaustritte, die mit 254 
im Haushaltsjahr 2021 einen neuen Höchststand erreichten. Aufgrund der stetig geringer wer-
denden Zahl der Kirchenmitglieder rechnen wir sehr bald mit sinkenden Kirchensteuereinnah-
men. Neben dem beschriebenen Mitgliederrückgang wird der Anteil älterer Mitglieder höher. 
Viele Rentner zahlen keine Einkommensteuer und damit auch keine Kirchensteuer. Ob sich 
aus den aktuellen globalen Konflikten  insbesondere dem Ukraine-Krieg - und den drohenden 
Konsequenzen für die Weltwirtschaft Auswirkungen auf die Kirchensteuereinnahmen ergeben 
werden, kann nicht abschließend beurteilt werden. 

Die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen hat das kirchliche 
Leben verändert. Veranstaltungen und Kurse konnten weitestgehend nicht in Präsenz statt-
finden. Gleichzeitig bietet sich die Chance, neue Wege der Seelsorge und der Pastoral zu ge-
hen, die auch nach Ende der Pandemie eingesetzt werden können. Das Engagement und die 
Kreativität der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter hat einen hohen Stellenwert erhalten 
und ist von allen zu nutzen, um weiterhin Gemeinschaft zu leben. 

Das Bistum trägt für den Erhalt und die Unterhaltung der Gebäude auf ihrem Gebiet unmittel-
bar bzw. mittelbar Verantwortung. Dazu zählen im Wesentlichen Kirchen und Kapellen, Pfarr-
häuser, Gemeinderäume, Kindertagesstätten und Bildungshäuser. 

Die Gebäude dienen dem Zweck, das vielfältige Wirken der Kirche vor Ort durch angemessene 
und geeignete Räumlichkeiten zu unterstützen. Es besteht das Risiko, dass insbesondere den 
Kirchengemeinden für die notwendigen Baumaßnahmen die erforderlichen Eigenmittel nicht 
in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen und ein erhöhter Zuschussbedarf durch das Bis-
tum besteht. Zudem werden die steigenden Kosten aufgrund der drohenden Energiekrise die 
laufende Unterhaltung der Immobilien erschweren. 
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Ab dem Geschäftsjahr 2011 erhielten die Bistümer Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz und Mag-
deburg als Gesamtheit einen Strukturbeitrag, der bis zum Jahr 2020 planmäßig linear von 
TEUR 57.600 um 30% auf TEUR 40.000 gesenkt wurde. Gemäß Beschluss der Vollversammlung 
der Deutschen Bischofskonferenz vom 19. November 2018 wird der Strukturbeitrag für den 
Zeitraum 2021 bis 2025 mit einem um 20% geminderten Betrag i.H. v. TEUR 32.000 fortge-
führt. Die Aufteilung des Strukturbeitrages erfolgte einvernehmlich zwischen den Bistümern 
Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz und Magdeburg. Für das Bistum Görlitz beträgt der Anteil am 
Strukturbeitrag im Zeitraum 2021 bis 2025 jährlich TEUR 4.460. Ob der Strukturbeitrag über 
das Jahr 2025 fortgeführt wird bzw. ggf. Bestandteil eines gesamtdeutschen Solidarsystems 
wird, erscheint aus heutiger Sicht ungewiss. Es wird daher die Aufgabe der nächsten Jahre 
sein, die Entwicklung der Aufwendungen nachhaltig der Ertragsentwicklung anzupassen.  

Darüber hinaus werden die Entwicklungen zur Fortführung des Strukturbeitrages über das 
Jahr 2025 hinaus entscheidend für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Bistums Görlitz sein. 

Die Ankündigung der Regierungskoalition in Deutschland, im Dialog mit den Bundesländern 
und den Kirchen ein Grundsätzegesetz für die Ablösung von Staatsleistungen schaffen zu wol-
len, ist auch für das Bistum Görlitz von Bedeutung. Ein möglicher Wegfall der Staatsleistungen, 
die etwa 15% der eigenen Kirchensteuereinnahmen ausmachen, würde die ohnehin ange-
spannte Ertragslage des Bistums zusätzlich belasten. 

Das Bistum Görlitz erwartet für das Geschäftsjahr 2022 wiederum einen Jahresfehlbetrag von 
TEUR -1.715,5. Insbesondere die Aufwendungen für die Absicherung der Versorgungsver-
pflichtungen gegenüber den Geistlichen werden das Jahresergebnis weiterhin belasten.  

 

Görlitz, den 22. August 2022 

 

 

Markus Kurzweil     Regina Pätzold 
Generalvikar      Ökonomin 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 

An das Bistum Görlitz 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss des Bistums Görlitz  bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem-

ber 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 

31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden  geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Bistums Görlitz für das 

Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Körperschaft zum 31. Dezem-

ber 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-

zember 2021. 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kör-

perschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-

resabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts

schrieben. Wir sind von dem Bistum unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-

rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-

ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bistums vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-

zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-

resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 

falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Bistums zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 

des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-

fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Bistums vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 

als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-

nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen  beabsichtigten oder unbeabsichtigten  falschen Darstellungen ist, 

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Bistums vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 

zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
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Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter  falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 

dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 

die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Körperschaft zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-

che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-

rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 

diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä-

tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-

ten können jedoch dazu führen, dass die Körperschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 

mehr fortführen kann. 
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Körperschaft ver-

mittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Körperschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 

zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 

Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

Würzburg, den 22. August 2022 

 

HPS | Hemberger Prinz Siebenlist GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft  

 

 

 

Jochen Eidel Ingrid Hemberger 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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Bilanz zum 31.12.2021



33

Gewinn- und
Verlustrechnung

Bischöflicher Stuhl zu Görlitz

vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021



34

Anlage 3 
Seite 1 

 
 

Bischöflicher Stuhl Görlitz 

Anhang für das Geschäftsjahr 2021 

I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses 

Der Bischöfliche Stuhl Görlitz ist eine kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts gemäß Artikel 1 (2) des Vertra-
ges zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Brandenburg sowie dem Freistaat Sachsen über die Errichtung des 
Bistums Görlitz vom 4. Mai 1994. 

Der Bischöfliche Stuhl betreibt über die Vermögensverwaltung hinaus kein operatives Geschäft. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine 
Kapitalgesellschaften erstellt.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung ist um kirchliche Gege-
benheiten erweitert. 

 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Das Anlagevermögen umfasst ausschließlich Finanzanlagen in Form von Wertpapieren mit einem Volumen von TEUR 
8.772,5. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei dauerhafter Wertminderung mit niedrigeren bei-
zulegenden Werten am Bilanzstichtag angesetzt.  

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entsprechen den Nennwerten. 

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert bewertet. 

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag 
bewertet.  

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. 

 

III. Erläuterungen zur Bilanz 

Anlagevermögen 

Die gesamten Anschaffungskosten, die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Abschreibungen und Zuschreibungen des 
Geschäftsjahres sowie die kumulierten Abschreibungen je einzelnen Posten des Anlagevermögens ergeben sich aus 
dem Anlagenspiegel, der als Beilage zum Anhang beigefügt ist. 

Der Bischöfliche Stuhl hält keine Beteiligungen von mehr als 20 % am Nennkapital eines Unternehmens. 

Der Bischöfliche Stuhl hält zum Bilanzstichtag mehr als 10% der Anteile an inländischen Investmentvermögen. Bei den 
Spezial-Anlageinvestmentfonds handelt es sich um Wertpapierfonds mit internationaler Ausrichtung.  

Fonds Anlageziel Wert der An-

teile zum 

31.12.2021 

Differenz zum 

Buchwert 

Ausschüttung 

im Geschäfts-

jahr 

Tägliche 

Rückgabe 

möglich 

  TEUR TEUR TEUR  

BG-Dach-Uni-
versal-Fonds 

Vermögens-
anlage 

9.566,5 813,9 192,3 
 

ja 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 

2021 für den Bischöflichen Stuhl
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Eigenkapital 

Die Gewinnrücklage (Vorjahr TEUR 1.000) wurde zur Finanzierung des Zuschusses für die Innensanierung der St. Ja-

kobus-Kathedrale aufgelöst. 

Haftungsverhältnisse 

Haftungsverhältnisse bestehen nicht. 

 

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen  

In den Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen wird der Zuschuss des Bischöflichen Stuhls für die Innensa-

nierung der St. Jakobus-Kathedrale ausgewiesen (TEUR 1.000).  
 
Erträge aus Wertpapieren 

Die Ausschüttungen des Spezialfonds sind in den Erträgen aus Wertpapieren ausgewiesen (TEUR 192,3). 

 

V. Sonstige Angaben 

 
Verwaltung 

Gemäß Satzung unterliegt der Bischöfliche Stuhl unmittelbar der Vertretung und Verwaltung durch den Bischof von 

Görlitz, der auch eine andere Person mit diesen Aufgaben bevollmächtigen kann. 

Der Ökonom des Bischöflichen Stuhls wird vom Bischof jeweils für die Dauer von 5 Jahren ernannt. Im Regelfall ist 

der Ökonom des Bistums auch der Ökonom des Bischöflichen Stuhls. 

Bis zum 16. April 2022 ist Herr Dr. Alfred Hoffmann zum Generalvikar und damit zum Stellvertreter des Bischofs von 

Görlitz ernannt worden. Ab 17. April 2022 ist Herr Markus Kurzweil zum Generalvikar ernannt. 

 

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer 

Der Bischöfliche Stuhl beschäftigt im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer. 
 
Ergebnisverwendung 

Im Ergebnis stellt sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR -833,9 ein. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages und 

der Entnahme einer zweckgebundenen Rücklage wird zum Bilanzstichtag ein Bilanzgewinn in Höhe von TEUR 558,5 

ausgewiesen. 
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VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag 

 
Insbesondere durch den anhaltenden Ukraine-Konflikt, die steigende Inflation und die Turbulenzen auf den Finanz-

märkten können sich erhebliche Auswirkungen ergeben, welche den Bischöflichen Stuhl in Form von Wertberichtun-

gen auf Finanzanlagen treffen könnten. Ansonsten haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ab-

schluss des Berichtsjahres ergeben, die eine ergänzende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfor-

derlich machen würden.  

 

Görlitz, den 13. Juni 2022 

 

Markus Kurzweil      Regina Pätzold 

Generalvikar       Ökonomin 
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Domkapitel zum Heiligen Jakobus zu Görlitz 

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses 

Das Domkapitel zum Hl. Jakobus ist eine kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts gemäß Artikel 
1 (2) des Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Brandenburg sowie dem Freistaat 
Sachsen über die Errichtung des Bistums Görlitz vom 4. Mai 1994.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches 
(HGB) für kleine Kapitalgesellschaften erstellt. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Das Anlagevermögen umfasst ausschließlich Finanzanlagen überwiegend in Form von Wertpapieren 
mit einem Volumen von TEUR 519. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei dauer-
hafter Wertminderung mit niedrigeren beizulegenden Werten am Bilanzstichtag angesetzt. Die sons-
tigen Finanzanlagen betreffen Gold- und Silbermünzen. Sie sind mit dem aktuellen Zeitwert bei Auf-
nahme bewertet. 

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert bewertet. 

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Er-
füllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen 

Die gesamten Anschaffungskosten, die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Abschreibungen und Zu-
schreibungen des Geschäftsjahres sowie die kumulierten Abschreibungen je einzelnen Posten des An-
lagevermögens ergeben sich aus dem Anlagespiegel, der als Beilage zum Anhang beigefügt ist.

Das Domkapitel hält keine Beteiligungen von mehr als 20% am Nennkapital eines Unternehmens. 

Das Domkapitel hält zum Bilanzstichtag mehr als 10% der Anteile an inländischen Investmentvermö-
gen. Bei den Spezial-Anlageinvestmentfonds handelt es sich um Wertpapierfonds mit internationaler 
Ausrichtung. 

Fonds Anlageziel Wert der An-

teile zum 

31.12.2021

Differenz zum 

Buchwert 

Ausschüttung 

im Geschäfts-

jahr 

Tägliche 

Rückgabe 

möglich 

 TEUR TEUR TEUR  

BG-Dach-Uni-

versal-Fonds

Vermögens-

anlage 

459,3 8,6 9,4 ja

Haftungsverhältnisse 

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 für das

Domkapitel zum Heiligen Jakobus Görlitz
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IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die sonstigen Erträge enthalten Erträge aus einer Erbschaft. 

In den sonstigen Aufwendungen sind Aufwendungen für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit ausge-
wiesen.

Die Ausschüttungen des Spezialfonds sind in den Erträgen aus Wertpapieren ausgewiesen (TEUR 9,4).

V. Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder 

Am 1. Oktober 2016 ist Dr. Alfred Hoffmann zum Dompropst des Domkapitels zum Hl. Jakobus Görlitz 
ernannt worden.

Weiterhin gehören dem Domkapitel an:

Domkapitular Krystian Burczek  

Domkapitular Thomas Besch

Domkapitular Ansgar Florian (Ökonom des Kapitels)

Generalvikar Markus Kurzweil 

Der Ökonom des Kapitels verwaltet das Vermögen des Domkapitels. 

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer 

Das Domkapitel beschäftigt einen Mitarbeiter. Die Personalaufwendungen werden in der Gewinn-
und Verlustrechnung des Bistums ausgewiesen.

Ergebnisverwendung 

Im Ergebnis stellt sich ein Jahresüberschuss von TEUR 21,7 ein. Unter Berücksichtigung des Verlust-
vortrages wird zum Bilanzstichtag ein Bilanzverlust von TEUR 8,9 ausgewiesen.

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Insbesondere durch den anhaltenden Ukraine-Konflikt, die steigende Inflation und die Turbulenzen 
auf den Finanzmärkten können sich erhebliche Auswirkungen ergeben, welche das Domkapitel in 
Form von Wertberichtigungen auf Finanzanlagen treffen könnten. Ansonsten haben sich keine Vor-
gänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Berichtsjahres ergeben, die eine ergänzende 
Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erforderlich machen würden.

Görlitz, den 13. Juni 2022

Dr. Alfred Hoffmann Ansgar Florian 

Dompropst Domkapitular/ Ökonom des Kapitels
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